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Verband der Gemeinden des Seebezirks – Genehmigung der Statuten 

Botschaft 

 

 

 

Ausgangslage 

 

Das vom Grossen Rat des Kantons Freiburg genehmigte Gesetz über die Brandbekämpfung und 

die Hilfeleistungen (BBHG) tritt per 01.01.2023 in Kraft. Die Organisation soll damit nicht mehr 

an politische Grenzen gebunden sein, sondern sich nach einer Gefahr-/Risiko-Analyse richten. 

Die Organisation der Feuerwehr auf Ebene Bataillon muss mittels Gemeindeverband sicherge-

stellt werden. Zukünftig wird die Region (Bezirk) für die Organisation der Feuerwehr zuständig 

sein.   

 

 

Information der Gemeinden 

 

Anfangs 2021 wurden die Gemeinden durch den Verband an einem Infoanlass über das neue 

Gesetz informiert und eine anschliessende Umfrage ergab, dass die grosse Mehrheit die In-

tegration der Feuerwehr in den bestehenden Verband anstelle der Schaffung eines neuen Ver-

bandes bevorzugte. Diese Neuorganisation des Verbandes hatte umfangreiche Änderungen in 

den Statuten zur Folge, weshalb der Vorstand beschloss, die Statuten einer Gesamtrevision zu 

unterziehen.  

Die Gemeinden wurden an verschiedenen Anlässen laufend über die Arbeiten informiert und 

konnten anlässlich der Vernehmlassung ihre Bemerkungen zur Statutenrevision einbringen. 

Auch wurden Umfragen unter den Gemeinden zur Feuerwehr-Ersatzabgabe durchgeführt.  

 

 

Statutenänderungen 

 

Die umfangreichsten Änderungen in den Statuten ergeben sich aus der Integration der Feuer-

wehr in den Verband der Gemeinden des Seebezirks. Um diese neue Organisation abzubilden, 

mussten zahlreiche neue Artikel aufgenommen und bisherige geändert werden. Nachfolgend 

werden die wichtigsten Punkte aufgeführt: 

 

Verbandsorgane 

Nebst dem bisherigen Vorstand (neu Verbandsvorstand genannt) wird ein Vorstand Feuerwehr 

See eingesetzt; deren Präsident und Mitglieder wurden am 13. Oktober durch die Delegierten-

versammlung gewählt. Zusätzliche Organe sind der/die Feuerwehr Bataillonskommandant/in so-

wie die Finanzkommission. 
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Zuständigkeiten 

In verschiedenen Artikeln werden die Zusammensetzung und Zuständigkeiten der Delegierten-

versammlung und der beiden Vorstände sowie die Zuständigkeiten der/des Bataillonskomman-

danten und Finanzkommission geregelt. Neu ist insbesondere der Artikel über die Zuständigkei-

ten des Vorstands Feuerwehr See, der zusammen mit der/dem Bataillonskommandanten mit 

den operativen Aufgaben betraut ist.  

 

Finanzen und Dienstpflicht 

Die Gemeinden haben sich anlässlich von zwei Umfragen gegen die Beibehaltung der Feuer-

wehr-Ersatzabgabe ausgesprochen und dies mit der Annahme der Statuten an der Delegierten-

versammlung vom 13. Oktober auch bekräftigt. Aus diesem Grund entfallen zukünftig sowohl 

die Dienstpflicht als auch die Ersatzabgabe. Die Feuerwehr wird somit nicht mehr zu grossen 

Teilen durch die Ersatzabgabe sondern über die Steuern finanziert werden. Der Vorstand und 

auch die Arbeitsgruppe erachteten es als gerechter und wirtschaftlicher, dass nicht mehr nur 

ein Teil der Bevölkerung (18 – 50 Jährige mit Ausnahmen) sondern alle steuerpflichtigen Ein-

wohner/innen und Unternehmen die Brandbekämpfung und die Hilfeleistungen im Seebezirk fi-

nanzieren.  

Nebst der Verbandsrechnung wird für den Bereich Brandbekämpfung und Hilfeleistungen neu 

eine separate Rechnung geführt.  

Der Kostenverteiler für die allgemeine Verbandsrechnung wird wie bisher mit 65% aufgrund der 

zivilrechtlichen Bevölkerung und 35% auf Grund der mit dem Steuerpotentialindex gewichteten 

Bevölkerungszahl berechnet.  

Für die Feuerwehr-Rechnung gilt der von der kantonalen Gebäudeversicherung festgelegte Kos-

tenverteiler von 50% nach der zivilrechtlichen Bevölkerung und 50% nach dem Versicherungs-

wert der Gebäude. 

 

  

 

An der Delegiertenversammlung des Verbandes der Gemeinden des Seebezirks wurden die vom 

Vorstand vorgelegten Statuten von den Gemeinden mit 37 zu 2 Delegiertenstimmen angenom-

men. 

 

Da es sich um wesentliche Änderungen handelt, müssen die geänderten Statuten den Ver-

bandsgemeinden unterbreitet werden (Art. 113 c) GG). 

 

 

 

Antrag 

 

Die Delegiertenversammlung beantragt den Verbandsgemeinden, die an der Versammlung 

vom 13. Oktober 2022 angenommenen Statuten des Verbandes der Gemeinden des Seebe-

zirks zu genehmigen. 

 

 


